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hütern der Reimsinsignien und rüdtt damit in die Nähe der Reimssteuerliste 
von 1241. Diese dient vor allem als Quelle für die Königsgastung und die 
königlimen Steuern. Die beiden letzten Verzeimnisse sind die Abremnung des 
Amtmannes Gerhard von Sinzig (1242) und die Goslarer Vogteigeldlehnrolle 
(1244); letztere läßt zuweilen ein Limt auf die staufisme Krongutpolitik am 
Harz fallen. In einem Ausblidt wird versumt, die an Hand der behandeltel'l 
Quellen gewonnenen Erkenntnisse für die allgemeine Gesmimte des Reims­
gutes im 12. und 13. Jh. auszuwerten. Dabei zeic:hnet sim vor allem ein 
Fortsmritt in der Finanzverwaltung bis zum Ende des betramteten Zeit-
raumes ab. W. M. (Selbstanzeige). 

P. Augustinus T h i e 1 e O.S.B., Emternam und Himmerod. Beispiele bene­
diktinismer und zisterziensismer Winsmaftsführung im 12. und 13. Jh. (For­
smungen zur Sozial- u. Wirtsmafl:sgesdlimte 7) Stuttgart 1964, Gustav Fismer, 
186 S. - Die Versmiedenartigkeit der wirtsmaftlimen Entfaltung der Mönms­
orden ist der Wissensmaft längst aufgefallen. Nur war es bislang nimt ge­
lungen, für die Untersmiede bei Benediktinern und Zisterziensern ein hin­
reimend geeignetes Quellenmaterial für zwei verhältnismäßig nahe beisammen 
gelegene Klöster vorzulegen, wie Vf. dies jetzt tut. Dies liegt nimt zuletzt 
daran, daß die Benediktinerabteien ihre bedeutendsten Urkundenbestände dem 
8. und 9. Jh. ·verdanken. Was aus dem 12. und 13. Jh. vorhanden ist, ist 
vielfam so zerstreut, daß eine Auswertung bislang selten möglim war. Für eine 
angelsämsisc:he Gründung wie Emtemam ist die Quellenlage dank der von 
Wampadl' mustergültig edierten Urkundenbestände und einiger erst vom Vf. 
rimtig ausgewerteter Güterverzeimnisse (audl im Faksimile wiedergegeben) 
verhältnismäßig günstig. Dabei kommt aum Th. zu dem Ergebnis einer Wand­
lung in den benediktinismen Grundherrsmaften im hohen MA. von der 
Eigenwirtsmaft: zu freieren Betriebsformen, wobei besonders der Teilbau (aum 
bei Weingütern) eindringtim veransmaulimt wird. Zu vergleimen wären die 
parallelen Ergebnisse von Ph. Dollinger, L'evolution des classes rurales en 
Bavi~re (1949). Bei den von vomherein stärker an die Weisungen des Ordens 
gebundenen Zisterziensern in Himmerod vernimmt man im 13. Jh. nom nimts 
von einer Veränderung der offenbar besonders gut durmorganisierten Eigen­
wirtsc:haft: auf den Grangien. Aum ersmeint der gesamte Wirtsdlaftsbetrieb 
von vornherein in seiner räumtimen Ausdehnung konzentriert; Außenposten 
wie die Emternamer Eigenkirmen in Friesland vermißt man bei Himmerod. 
Selbstverständlim können die Ergebnisse der sehr gründtimen Studie hier nur 
ganz knapp wiedergegeben werden. Vielleimt wäre aum ein Vergleim mit der 
nur smeinbar ganz anders ausgerimteten jur. Habil.-Smrift von Theodor 
Mayer-Edenhauser, Untersudlungen über Anerbenredlt und Gütersmluß in 
Kurhessen (1942), vorteilhaft gewesen. Obrigens ist der Medem wohl allgemein 
eine Rottlandabgabe, nimt nur in der Himmeroder Grundherrsmaft. W. M. 

Albert K. H ö m b er g (t), Münsterländer Bauerntum im Hommittelalter, 
Westf. Forsm. 15 (1962, ersm. 1963) 29-42. - Der 1960 gehaltene Vortrag 
wertet die Werdener Traditionen, das älteste Werdener Urbar und die w~st­
fälismen Einnahmeregister des 11./12. Jh. unter neuen Gesimtspunkten aus, um 
über die Größe der Bauernstellen, die üblimen Abgaben, die Anbau'Verh~ltnisse, 
den Anteil kirc:hlimer und weltlimer Großgrundherrsmaft: am Boden (im 
11. Jh. etwa 30 bzw. 15-20 °/e), das Sdlwinden der usprünglim zahlreimen 
freien Bauern und die seit dem Hoch-MA. wamsende Bedeutung der kleinen 
adligen Grundherrsmaft in einer anregenden Skizze Auskunft zu geben. 

. N.Kamp. 




